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1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

127

2. a) Firma:

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Köln
Geschäftsanschrift: Venloer Straße 151 - 153, 50672 Köln

c) Gegenstand des Unternehmens:

der Luftverkehr im In- und Ausland und der Betrieb von mit der Luftfahrt und ihrer Förderung unmittelbar oder mittelbar
zusammenhängenden oder verwandten Geschäften und Einrichtungen.

3. Grund- oder Stammkapital:

3.060.443.248,64 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Vertretung erfolgt durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch
ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Vorstand: Foerster, Christina, Frankfurt/Main, *05.09.1971
Vorstand: Hohmeister, Harry Walter, Reit im Winkl, *19.04.1964
Vorstand: Dr. Kayser, Detlef, Hamburg, *28.03.1965
Vorstand: Dr. Niggemann, Michael, Kelsterbach, *02.04.1974
Vorstandsvorsitzender: Spohr, Carsten, München, *16.12.1966
Vorstand: Steenbergen, Remco Jan, Schindellegi / Schweiz, *17.01.1968

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Bauer, Frank Ralph, Limburg an der Lahn, *26.02.1981
Dr. Beißel, Jörg, Mainhausen, *04.09.1970
Bremen, Jürgen, Aldenhoven, *15.12.1965
Eberhart, Jörg, Dossobuono di Villafranca (VR) / Italien, *11.02.1970
Froese, Klaus, Bonn, *30.01.1963
Gärtner, Ellen, Idstein, *23.12.1981
Hansson, Hans Ola, Lufingen/Schweiz, *07.12.1963
Dr. Haug, Andreas, Bensheim, *06.03.1967
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Dr. Kreuzpaintner, Stefan, München, *03.04.1974
Krüger-Sprengel, Klaus Bernhard, Hamburg, *23.07.1962
Neumann, Stefanie, Frankfurt am Main, *26.12.1977
Rautenberg, Claudia, Kronberg im Taunus, *23.11.1967
Rückert, Thomas, Hamburg, *29.12.1970
Dr. Schmidt, Axel, Wiesbaden, *23.04.1964
Schneider, Karlheinz, Dreieich, *09.02.1962
Staudacher, Patrick Paul, München, *09.06.1976
Tillmann, Axel, Bergheim, *19.02.1964
Dr. Zilles, Stephan, Essen, *28.02.1970

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.01.1953

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 19.09.2021

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2020 um bis zu Euro 122.417.728,00 durch
Ausgabe von bis zu 47.819.425 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- und/oder
Optionsrechten oder die zur Wandlung Verpflichteten aus gegebenen Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination dieser
Instrumente), die von der Gesellschaft oder von ihren Konzerngesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 05.05.2020 bis zum 04.05.2025 ausgegebenen werden, von ihren Wandlungs- bzw.
Optionsrechten Gebrauch machen oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger ausgegebener
Schuldverschreibungen mit Wandlungspflicht ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht
ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren und soweit
nicht jeweils ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 25. Juni
2020 um bis zu 102.014.776,32 Euro, eingeteilt in bis zu 39.849.522 auf den Namen lautende Stückaktien, bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020/II).
Die neuen Aktien sind ab Beginn des im Jahr der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres gewinnberechtigt; soweit rechtlich
zulässig, kann der Vorstand die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon und auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG,
auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien
bei Ausübung von Umtauschrechten, die dem nach dem Stabilisierungsfondsgesetz errichteten
Wirtschaftsstabilisierungsfonds als stillem Gesellschafter der Gesellschaft gemäß Beschluss der außerordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 25. Juni 2020 im Übernahmefall (wie nachfolgend definiert) für die Stille Einlage
II-A gewährt wurden. Sollte der Wirtschaftsstabilisierungsfonds die Stille Einlage II-A jedoch an einen Dritten (wie unten
definiert) veräußern, entfällt diese Bedingung, so dass die Stille Einlage II-A ab Übertragung an den oder die Dritten
jederzeit umtauschbar ist; der Umfang des Umtauschrechts ist jedoch auf 39.849.522 Aktien beschränkt. Ein
Übernahmefall gilt als eingetreten im Falle der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots
iSv § 10 WpÜG oder im Falle einer Kontrollerlangung iSv §§ 35 iVm 29 WpÜG. Als Dritter gilt jede natürliche oder
juristische Person mit Ausnahme (i) des Bundes, eines Landes oder mehrerer Länder, (ii) einer anderen
Gebietskörperschaft und (iii) einer bundes- oder landesunmittelbaren Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts.
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Die neuen Aktien werden zu einem Ausgabebetrag von 2,56 Euro je Aktie ausgegeben. Die bedingte Kapitalerhöhung wird
nur insoweit durchgeführt, wie der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (oder nach Abtretung der Stillen Einlage II-A ein Dritter)
von dem Umtauschrecht Gebrauch macht.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 25. Juni
2020 um bis zu 897.985.223,68 Euro, eingeteilt in bis zu 350.775.478 auf den Namen lautende Stückaktien, bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2020/III).
Die neuen Aktien sind ab Beginn des im Jahr der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres gewinnberechtigt; soweit rechtlich
zulässig, kann der Vorstand die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon und auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG,
auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien
bei Ausübung von Umtauschrechten, die dem nach dem Stabilisierungsfondsgesetz errichteten
Wirtschaftsstabilisierungsfonds als stillem Gesellschafter der Gesellschaft gemäß Beschluss der außerordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 25. Juni 2020 zum Zwecke des Verwässerungsschutzes und/oder des
Kuponschutzes (jeweils wie unten definiert) für die Stille Einlage II-B gewährt wurden.
- Verwässerungsschutz bezeichnet die Fälle, um bei einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft den
Wirtschaftsstabilisierungsfonds vor einer Verwässerung (x) seiner durch Umtausch der Stillen Einlage II-A auf 25% und
einer Aktie erhöhten Aktienbeteiligung im Übernahmefall, (wie unten definiert) zu schützen, es sei denn, der
Wirtschaftsstabilisierungsfonds hat einen Verzicht auf Verwässerungsschutz (wie unten definiert) ausgeübt, oder (y) seiner
Aktienbeteiligung von 20 % im Falle einer bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung zu schützen, es sei denn, i) dem
Wirtschaftsstabilisierungsfonds wird eine Beteiligung an der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung angeboten oder ii) der
WSF hat einen Verzicht auf Verwässerungsschutz (wie unten definiert) ausgeübt.
- Kuponschutz bezeichnet die Fälle, wenn der angefallene Kupon auf die Stille Einlage I (x) für keines der Geschäftsjahre
bis einschließlich 2023 gezahlt wird, und (y) falls der angefallene Kupon für die Stille Einlage I für die Geschäftsjahre 2024
und 2025 erneut nicht gezahlt wird, soweit nicht die Stille Einlage II-A umgetauscht wurde. Das Umtauschrecht im Fall des
Kuponschutzes ist für die Fälle (x) und (y) jeweils auf 5 % des aktuellen Grundkapitals nach Umtausch beschränkt.
- Ein Übernahmefall gilt als eingetreten im Falle der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines
Übernahmeangebots iSv § 10 WpÜG oder im Falle einer Kontrollerlangung iSv §§ 35 iVm 29 WpÜG.
 - Ein Verzicht auf Verwässerungsschutz liegt vor, wenn der Wirtschaftsstabilisierungsfonds i) ein Bezugsrecht im Rahmen
einer Kapitalmaßnahme der Gesellschaft mit Bezugsrecht nicht ausgeübt oder ii) an einer ihm angebotenen
bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung nicht teilgenommen oder iii) eine oder mehrere Aktien seiner Aktienbeteiligung
veräußert hat.
Die neuen Aktien werden bei Ausgabe bei Ausübung des Umtauschrechts zum Zweck des Verwässerungsschutzes (wie
vorstehend definiert) zum aktuellen Börsenkurs im Zeitpunkt des Umtauschs abzüglich 10%, bei Ausgabe bei Ausübung
des Umtauschrechts zum Zweck des Kuponschutzes (wie vorstehend definiert) zum aktuellen Börsenkurs im Zeitpunkt
des Umtauschs abzüglich 5,25% begeben. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie der
Wirtschaftsstabilisierungsfonds von dem Umtauschrecht Gebrauch macht. Sofern die Stille Einlage II-B abgetreten wird,
entfallen die Umtauschrechte.

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2021 um bis zu Euro 153.022.161,92 durch
Ausgabe von bis zu 59.774.282 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- und/oder
Optionsrechten oder die zur Wandlung Verpflichteten aus ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination dieser
Instrumente), die von der Gesellschaft oder von ihren Konzerngesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 04.05.2021 bis zum 03.05.2026 ausgegeben werden, von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten
Gebrauch machen oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger ausgegebener Schuldverschreibungen
mit Wandlungspflicht ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren und soweit nicht jeweils ein
Barausgleich gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des
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Geschäftsjahres an, in dem sie durch die Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten, durch die Erfüllung von
Wandlungspflichten oder durch die Ausübung von Andienungsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum Ablauf
des 06.05.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 450.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe
von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital A). Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann in bestimmten Fällen mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum Ablauf
des 06.05.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 30.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe
von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital B). Die neuen
Aktien werden ausschließlich den Mitarbeitern der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen zum Erwerb
angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Das Genehmigte Kapital B beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 22.362.168,32 Euro.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2021 ermächtigt, im Zusammenhang mit der
vereinbarten Rekapitalisierung nach § 22 des Stabilisierungsfondsgesetzes bis zum Ablauf des 03.05.2026 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 5.500.000.000,00 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von bis zu 2.148.437.500 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und
Sacheinlage zu erhöhen, (i) um den Nettoemissionserlös überwiegend zur Rückzahlung des der Deutsche Lufthansa
Aktiengesellschaft durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Verfügung gestellten Kapitals zu verwenden oder (ii) für
andere in § 7f WStBG genannte Zwecke (Genehmigtes Kapital C).
Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar, gemäß § 186
Abs. 5 AktG, gewährt werden. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist berechtigt, die ihm bei Ausübung seiner
Bezugsrechte zustehenden neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien entsprechend dem Bezugsverhältnis gegen
Leistung einer Sacheinlage durch vollständige oder teilweise Einbringung der Stillen Einlagen I und/oder II (einschließlich
der Ansprüche auf Kupons und etwaiger Zusatzvergütung) zu zeichnen.
Der Vorstand ist ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe mit
Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. Hierzu gehört auch die Ermächtigung, gemäß § 7f Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 7 Abs.
3a WStBG etwaige nicht bezogene Aktien nach Ablauf der Bezugsfrist dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zum
Bezugspreis abzüglich 5 % zum Erwerb anzubieten, wenn der Wirtschaftsstabilisierungsfonds die ihm bei der
entsprechenden Kapitalerhöhung zustehenden Bezugsrechte vorab ausgeübt hat.

Das Genehmigte Kapital C beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.969.778.375,68 EUR.

Der Vorstand wird ermächtigt, im Falle des Eintritts der Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 LuftNaSiG mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage zu erhöhen und hierbei
das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
Der Ausgabebetrag der neuen Aktien ist im Einvernehmen mit dem Ausichtsrat festzulegen und darf den Börsenkurs nicht
wesentlich unterschreiten.
Eine Kapitalerhöhung nach dieser Vorschrift darf den Umfang von 10 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft im
Zeitpunkt der Maßnahme nicht übersteigen.

Der Vorstand wird ermächtigt unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 LuftNaSiG mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Aktionäre in dem Umfang, wie es zur Erfüllung der Anforderungen für die Aufrechterhaltung der luftverkehrsrechtlichen
Befugnisse erforderlich ist, und in der Reihenfolge des § 5 Abs. 3  LuftNaSiG unter Setzung einer angemessenen Frist mit
Hinweis auf die andernfalls mögliche Rechtsfolge, der Aktien nach Maßgabe des § 5 Abs. 7 LuftNaSiG verlustig zu gehen,
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aufzufordern, sämtliche oder einen Teil der von ihnen gehaltenen Aktien zu veräußern und die Veräußerung der
Gesellschaft unverzüglich nachzuweisen.
Die Aufforderung mit dem Hinweis auf die mögliche Rechtsfolge, der Aktien verlustigt zu gehen, hat hierfür eine Frist von
mindestens vier Wochen vorzusehen.
An Stelle der öffentlichen  Bekanntmachung genügt die einmalige Einzelaufforderung an die betreffenden Aktionäre; dabei
muß eine Nachfrist gewährt werden, die mindestens zwei Wochen seit dem Empfang der Einzelaufforderung beträgt.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

19.04.2022
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